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826 Sit. 52

wirb. 2)er ftolge Vau wirb juft etn ©cfgebäube werben
ba, wo oier (Strafjen gufammenftoßen : in fdjarfe, fpitje
EBtnfel laufen |ier bie .fjafen» unb bie Val)nhofftraße
ineinanber ; bie leitete fetjt fid) gerabe fort gur fjubfiraße
unb uon Often wtinbet bie Kreugftraße auf ben
jßlah ein. ®aS Vantgebäube wirb fic| h^ ungemein
effeftooE präfentieren, gumal gerabe gegenüber ber fiolge
Vau ber renommierten ©ifemgirma ©ebr. Schäffeter unb
weiter oben gwei Sdplhäufer ftetjen.

gngwifdjen î)at aucl) ber SebenSmitteloerein, ber be=

reitS etn großes impofanteS ©efdiäftSgebäube an ber
9IEeefiraße befitjt, nod) ben Vau eines VädereigebäubeS
im Kofienooranfdjlage non gr. 122,500 befdjloffen; eS

ift babei nur nod) bie SRebenfrage gu löfen, ob ber Sau
unterfeEert werben foE unb ob bie geutralfjeigung fid)
im fpegieEen g-aE als oorteilhaft erwetfen wirb ; barüber
wirb bie gu biefem ßwerfe niebergefetgte Vaufommiffion
befinitio entfdjeiben.

SJÎan fiebt, baß trotj ben fdjlimmen Reiten bei tinS bie

Vautätigfeit einftweilen nicht pm ©infdjlummern îommt.
Veim Vahnhofumbau finb bie Vürooerlegungen fetgt

balb beenbet; mit gntenfität wirb gegenwartig an ber
gewaltigen Vebadgung ber ißerronhaEen gearbeitet. fRiefige
rote ©ifengerippe Don oielen taufenb ßentnern werben
pfammengenietet unb geben bem ganzen großen Vahnhof
ein oöEig anbereS, impofanteS ©epräge.

Das 3ul'mtffionrU>cfcn
an fcer (Scncralncrfammlung fces

ScfytveQ. 4}ol3iti&ttftrte4>ereins.
®aS SubmiffionSwefen war in ben legten ^at)ren

©egenftanb lebhafter ©rörteruugen in Greifen ber @e=

werbetreibenben fowoljl, als audi ber Vehörben, obne
baß bis beute eine wefentlitfje Veffeiung ber Verfpltniffe
balte herbeigeführt werben tonnen. ®aS SubmiffionS'
wefen bat baS gute, baß cS jebem geftattet, ftcb um
öffentliche Arbeiten unb Siefer imgen p bewerben. ®S

foûte bieS aber auch, neben bem bemühen, SXrbeit unb
Sieferung p oerfcfjaffen, ein Slnfporn fein, nur baS Vefte
in Vegug auf SJîaterial itnb Slrbeit p bieten.

Weben biefer guten Seite beS SubmiffionSoerfahrenS
geitigt baSfelbe aber aud) SJiängel, bie man am beften
mit ber Vegeichmutg „ SubmiffionS Unwefen " belegen
tönnte. ®te Kottfurrenten begeben ben großen gebier,
anftatt auf oernünftiger

'
VafiS il)re Veredlungen auf=

pfteEen, fid) gegenfeitig p unterbieten unb bie Pergebenben
âlmtSfteEen finb leiber nur p oft geneigt, ihrem Spar=
finn p folgen uttb bem EJünbefifotbetnben bie Sieferung

p übertragen. ®te golgen baoon finb bann gewöhnlich
unliebfame ®ifferengen bei ber 3Ibnahme ber p liefernben
Vtaterialien unb nicht feiten fommt eS cor, baß ein

großer Seil betfelben bem Steferanten pr Verfügung
gefteEt wirb, nacßbem berfelbe oerfucht bat, burch Siefe-

rung minberwertigen SRaterialS ben bei ber ©ingabe ge»

machten gebler wteber gut p machen, b. b- auf feine
Vedjnimg p tomnten.

®aS SubmiffionSwefen bat fid) immer weiteres îerrain
p erobern gewußt unb heute finb eS etwa nicht nur
bie öffentlichen Korporationen, welche ihre Sieferungen
auf bem SitbmiffionSwege p oergeben fuchen, fonbern
auch Vrioatgefcljäfte fuchen auf bem nicht meßr rtnge=
möbnltcbeti SBege ber KonfurrergauSfchreibung möglichft
biEige greife p erhalten. 35ie Sdjäblichfeit eines folchen
SubmiffionSoerfahrenS ift offenfitnbig unb an Weform=

ootfd)tägen bat eS nidjt gefehlt.
3lm weiften bat ftcb ^ Sdgoeig. ©ewerbeoeretn mit

ber grage befaßt unb bem SubmiffionSwefen eine be=

friebigenbe Söfung p geben oerfucht.
Unter anberem befaßte fid) auch bie Wr. 8 ber Schweig.

îed)mîer=3eitung X. gahrgang 1913 mit biefer grage
unb weift auf baS 27. fceft ber gewerblichen ßeitfragen
(herausgegeben oom Sdjweig. ©ewerbeoeretn) Xjirt, Ver=
faffer ®r. VoEmar, Sdjweig. ©ewerbefefretär, ber h^r
ein Vilb aEer Verfudje gibt, bie in ber Schweig gut
Söfung biefer grage fdjon gemacht worben finb.

SE)er erfie ernftijafte Verfud) gur Orbnung biefer 9Jta=

terie, auf gefetlicher ©riutblage würbe im Kanton söafel=
habt gemacht, wo im gahre 1906 bem ©roßen Wate
ein ©efetgeSentwurf oorgelegt würbe. @r würbe feboch
abgelehnt, ba er nach 2lnfid)t ber ©ewerbelreibenben gu
weitgebenbe Veftimmungen auf bem ©ebiete ber Arbeiter»
fürforge enthielt. Später gelang eS bann, ein ©efeb über
bie Organifation beS fantonalen SaubepartementS einige
23orfchrtften über baS SubmiffionSwefen gur ®efebeS=

norm gu erbeben. 3m Kanton ffürich ift beute noch eine
auS bem gabre 1906 fiammenbe SSerorbnung iit Kraft.
3US bemerfenSwert barf angeführt werben, baß bei 93e=

ratung btefeS ©rlaffeS, au^ oon Seiten ber @ewetbe=

treibenben, baS fogenannte SRittelpreiSoerfabren als un=
praftifch faEen gelaffen würbe.

3US bte befte Wegelitng ber Wtaterie in ber Schweig
bezeichnet ®r. WoEmar bie 23erorbnung beS KantonS
$burgau oom gaßre 1910.

3iuch ber Kanton Sern befi^t beachtenswerte Seftim»
mungen über baS SubmiffionSwefen unb ber Kanton
St. ©aEen ift baran, bie Wtaterte burch Serorbnung ober
©efeh gu regeln.

3luf eibgenöffifchenc ©ebiete ift in biefer grage bisher
noch weniger erreicht worben, als in ben Kantonen, gn
ben eibp. Verwaltungen fehlt eS an einheitlichen ®ritnb=
fä^en für bte Submiffion. Sie gange bisherige Sätigteit
ber SunbeSoerfammlung in biefer Slngelegenbeit erfdjöpft
fich in ber ülnnabme eines ißoftulateS, wonach ber SuubeS=
rat eingelaben wirb, gu prüfen unb barüber Serid)t unb
aintrag eingubrtngen, ob nid^t baS Verfahren betreffenb
bie Vergebung öffentlicher Arbeiten für aüe 3lbteilungen
ber VunbeSoerwallungen mit ©infchluß ber VunbeSbabnen
burch «tuen VunbeSbefchluß einheitlich gu orbnen feien.

SiefeS Softulat ift im gabre 1904 angenommen
worben unb lehrt feitbem immer wteber, ohne baß in
VMrîlicbfett etwas gemacht worben ift. Ser Schweig,
©ewerbeoeretn brängt auf enblic£)e ©rlebigung biefeS

ißoftulateS.
SBie bereits betont ift ber Schweig, ©ewerbeoeretn

energifd) unb bahnbredjenb oorgegangen. SBaS b«* unf»«e
fchweig. ^olginbuftrie mit biefem ißofiulat gu tun unb
welches finb nun unfere buuptfadhlidbften Slbnebmer?

3unächfi finb eS bie ©ewerbelreibenben : ®te ,f)anb=
werter, fpegieE ber 3'"'^ermann, ber Vau= unb ber
SRöbelfchretner, ber ©lafer, ber SRaurer ec. ec., bann bie

VunbeSbabnen, bie SBaggonfabrifen, bie SRafchtnenfabrifen
unb anbere inbufirielle Unternehmungen.

gn erfter Sinie ba&en bie |>anbwerfer, alfo unfere
bireften Slbnebmer unter ben SRängeln beS SubmiffionS'
wefenS gu leiben. VMe eS ba mit ber Veredjnung oon
airbeiten unb Sieferungen otelfach befteEt ift, fann man
faft febe 2Bodhe in einem ber betreffenben gachblätter
lefen. @S fommt oor, baß bie SubmiffionS Wefultate
oom niebrigften bis gum bödjften ülngebot, ®ifferengen
oon 20—100 o'o, ja noch mehr, aufweiten.

@S ift nun nicht anguitebmen, baß biefe ©ifferengen
nur in mangelhafter Kenntnis oon getdpungen unb Vor*
•fdbriften ober ungenügenber Verüdfid)tigung ber Slrbeit
felbft liegen, fonbern biefe Unterbietungen haben ihren
©runb otelfach barin, baß ben erwähnten fpanbwetfetn
SRatevial gu aEen möglichen Sdjuubpreifen angeboten
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wird. Der stolze Bau wird just ein Eckgebäude werden
da, wo vier Straßen zusammenstoßen: in scharfe, spitze
Winkel laufen hier die Hafen- und die Bahnhofstraße
ineinander; die letztere setzt sich gerade fort zur Hubstraße
und von Osten her mündet die Kreuzstraße auf den
Platz ein. Das Bantgebäude wird sich hier ungemein
effektvoll präsentieren, zumal gerade gegenüber der stolze
Bau der renommierten Eisen-Firma Gebr. Schäffeler und
weiter oben zwei Schulhäuser stehen.

Inzwischen hat auch der Lebensmittelverein, der be-
rests ein großes imposantes Geschästsgebäude an der
Alleestraße besitzt, noch den Bau eines Bäckereigebäudes
im Kostenvoranschlage von Fr. 122,500 beschlossen; es

ist dabei nur noch die Nebenfrage zu lösen, ob der Bau
unterkellert werden soll und ob die Zentralheizung sich

im speziellen Fall als vorteilhaft erweisen wird; darüber
wird die zu diesem Zwecke niedergesetzte Baukommission
definitiv entscheiden.

Man sieht, daß trotz den schlimmen Zeiten bei uns die

Bautätigkeit einstweilen nicht zum Einschlummern kommt.
Beim Bahnhofumbau sind die Büroverlegungen jetzt

bald beendet; mit Intensität nnrd gegenwärtig an der
gewaltigen Bedachung der Perronhallen gearbeitet. Riesige
rote Eisengerippe von vielen tausend Zentnern werden
zusammengenietet und geben dem ganzen großen Bahnhof
ein völlig anderes, imposantes Gepräge.

Das Snbunssionswesen
an der Generalversammlung des

Schweiz. Holzindustrie-Vereins.
Das Submissionswesen war in den letzten Jahren

Gegenstand lebhafter Erörterungen in Kreisen der Ge-
werbetreibenden sowohl, als auch der Behörden, ohne
daß bis heute eine wesentliche Besserung der Verhältnisse
hätte herbeigeführt werden können. Das Submissions-
wesen hat das gute, daß es jedem gestattet, sich um
öffentliche Arbeiten und Lieferungen zu bewerben. Es
sollte dies aber auch, neben dem Bemühen, Arbeit und
Lieferung zu verschaffen, ein Ansporn sein, nur das Beste
in Bezug auf Material und Arbeit zu bieten.

Neben dieser guten Seite des Submissionsverfahrens
zeitigt dasselbe aber auch Mängel, die man am besten
mit der Bezeichnung „ Submissions Unwesen " belegen
könnte. Die Konkurrenten begehen den großen Fehler,
anstatt auf vernünftiger Basis ihre Berechnungen auf-
zustellen, sich gegenseitig zu unterbieten und die vergebenden
Amisstellen sind leider nur zu oft geneigt, ihrem Spar-
sinn zu folgen und dem Mindestfordernden die Lieferung
zu übertragen. Die Folgen davon sind dann gewöhnlich
unliebsame Differenzen bei der Abnahme der zu liefernden
Materialien und nicht selten kommt es vor, daß ein

großer Teil derselben dem Lieferanten zur Verfügung
gestellt wird, nachdem derselbe versucht hat, durch Liefe-
rung minderwertigen Materials den bei der Eingabe ge-
machten Fehler wieder gut zu machen, d. h. auf seine

Rechnung zu kommen.
Das Submissionswesen hat sich immer weiteres Terrain

zu erobern gewußt und heute sind es etwa nicht nur
die öffentlichen Korporationen, welche ihre Lieferungen
auf dem Submissionswege zu vergeben suchen, sondern
auch Privatgeschäfte suchen auf dem nicht mehr unge-
wölmlichen Wege der Konkurrenzausschreibung möglichst
billige Preise zu erhalten. Die Schädlichkeit eines solchen

Submissionsverfahrens ist offenkundig und an Reform-
vorschlagen hat es nicht gefehlt.

Am meisten hat sich der Schweiz. Gewerbeverein mit

der Frage befaßt und dem Submissionswesen eine be-

friedigende Lösung zu geben versucht.
Unter anderem befaßte sich auch die Nr. 8 der Schweiz.

Techniker-Zeitung X. Jahrgang 1913 mit dieser Frage
und weist auf das 27. Heft der gewerblichen Zeitsragen
(herausgegeben vom Schweiz. Gewerbeveretn) hin, Ver-
fasser Dr. Vollmar, Schweiz. Gewerbesekretär, der hier
ein Bild aller Versuche gibt, die in der Schweiz zur
Lösung dieser Frage schon gemacht worden sind.

Der erste ernsthafte Versuch zur Ordnung dieser Ma-
tecie, aus gesetzlicher Grundlage wurde im Kanton Basel-
stadt gemacht, wo im Jahre 1906 dem Großen Rate
ein Gesetzesentwurf vorgelegt wurde. Er wurde jedoch
abgelehnt, da er nach Ansicht der Gewerbetreibenden zu
weitgehende Bestimmungen auf dem Gebiete der Arbeiter-
fürsorge enthielt. Später gelang es dann, ein Gesetz über
die Organisation des kantonalen Baudepartements einige
Vorschriften über das Submissionsivesen zur Gesetzes-

norm zu erheben. Im Kanton Zürich ist heute noch eine
aus dem Jahre 1906 stammende Verordnung in Kraft.
Als bemerkenswert darf angeführt werden, daß bei Be-
ratung dieses Erlasses, auch von Seiten der Gewerbe-
treibenden, das sogenannte Mittelpreisverfahren als un-
praktisch fallen gelassen wurde.

Als die beste Regelung der Materie in der Schweiz
bezeichnet Dr. Vollmar die Verordnung des Kantons
Thurgau vom Jahre 1910.

Auch der Kanton Bern besitzt beachtenswerte Bestim-
mungen über das Submissionswesen und der Kanton
St. Gallen ist daran, die Materie durch Verordnung oder
Gesetz zu regeln.

Auf eidgenössischem Gebiete ist in dieser Frage bisher
noch weniger erreicht worden, als in den Kantonen. In
den eido. Verwaltungen fehlt es an einheitlichen Grund-
sähen für die Submission. Die ganze bisherige Tätigkeit
der Bundesversammlung in dieser Angelegenheit erschöpft
sich in der Annahme eines Postulates, wonach der Bundes-
rat eingeladen wird, zu prüfen und darüber Bericht und
Antrag einzubringen, ob nicht das Verfahren betreffend
die Vergebung öffentlicher Arbeiten für alle Abteilungen
der Bundesverwaltungen mit Einschluß der Bundesbahnen
durch einen Bundesbeschluß einheitlich zu ordnen seien.

Dieses Postulat ist im Jahre 1901 angenommen
worden und kehrt seitdem immer wieder, ohne daß in
Wirklichkett etwas gemacht worden ist. Der Schweiz.
Gkwerbeverein drängt auf endliche Erledigung dieses

Postulates.
Wie bereits betont ist der Schweiz. Gewerbeversin

energisch und bahnbrechend vorgegangen. Was hat unsere
schweiz. Holzindustrie mit diesem Postulat zu tun und
welches sind nun unsere hauptsächlichsten Abnehmer?

Zunächst sind es die Gewerbetreibenden: Die Hand-
werker, speziell der Zimmermann, der Bau- und der
Möbelschreiner, der Glaser, der Maurer ec. zc. dann die

Bundesbahnen, die Waggonfabriken, die Maschinenfabriken
und andere industrielle Unternehmungen.

In erster Linie haben die Handwerker, also unsere
direkten Abnehmer unter den Mängeln des Submissions-
wesens zu leiden. Wie es da mit der Berechnung von
Arbeiten und Lieferungen vielfach bestellt ist, kann man
fast jede Woche in einem der betreffenden Fachblätter
lesen. Es kommt vor, daß die Submissions Resultate
vom niedrigsten bis zum höchsten Angebot, Differenzen
von 20—100°/«, ja noch mehr, aufweisen.

Es ist nun nicht anzunehmen, daß diese Differenzen
nur in mangelhafter Kenntnis von Zeichnungen und Vor-
schriften oder ungenügender Berücksichtigung der Arbeit
selbst liegen, sondern diese Unterbietungen haben ihren
Grund vielfach darin, daß den erwähnten Handwerkern
Material zu allen möglichen Schundpreisen angeboten
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Mechan. Drahtfleohtereien

0. BOPP g
AARBURG« HALLAU-

ÖLTEN SCHAFFHAUSEN

ncr^rvT /f

Drahtgeflechte, 3-, 4-, u. 6-eckig.

Wurfgitter : Sandsiebe
Gewebe In Eisen, Messing, Kupfer
Komplette Tennis- und Fabrikeinzäunungen.

Siebe für alle Zwecke.

wirb, bie eben ïeinelroeg! ber reellen ïERarïtlage ent»

fprecljen. @§ ïann ja auch al§ eine 2lrt non ©ubmiffion!»
oerfahren bezeichnet werben, roenn ein fpanbroerïer con
bret ober fünf ober nod; meßr ©efdhäften unferer Grandie
fiel) greife geben lägt, bie! braucht ja nicht immer öffent»
lidl) au!gef<hrieben zu roerben.

Bei ben Bunbelbaljnen unb ben übrigen corbin er»

roäljnten Unternehmungen ïommt nun bie ütnroenbung
ber fdfjriftlidhen ©ubmiffton!=@ingaben am bäufigften cor.
@! muß audi) ba fonftatiert roerben, baß bie greife j. 53.

für ©dhnittroaren fafi aller ©altungen, erheblich gegen»
über früheren gaßren l)eruntergebrüät roorben finb, unb
e! ift btefer Übelftanb jebenfalls sum größten leil ber
oermehrten Slnroenbung be! ©ubmiffionloerfahren!
fdjjreiben.

©! enifprecßen bie con ben ermähnten Beßörben unb
Gabrilen angelegten greife, j. 53. für ©dfjnittroaren, otel»

fadh nidht ben Stohholjpreifen. Pehmen roir uni ein
Betfpiet an unferen gorftoerrooltungen, roie roir e! machen
müffen, um ba! con benfelben teuer erfaufte ^>ol§ in
gorm con ©dhnittroaren roieber an ben ÜDtann ju bringen,
lie gorftoerroaltungen madhen ißren 2lnfchlag auf ba!
ju oerïaufenbe ©tammholz zc. unb geben benfelben auch
oielfadh beïannt. ©te beharren jebodj tiartnädtig auf
biefem Slnfdjlage unb roirb bei einer Steigerung berfelbe
nidht erreicht, geboten, fo roerben bie ^öljer auf bem

©ubmiffionlroege ausgeboten unb oerïauft uttb bie gorft»
cerroaltungen tommen auf ihre 9ted)nimg.

SUfo auf ber einen ©eitc ©ubmiffion beim ©inïauf,
auf ber anberen Seite ©ubmiffion beim Berïauf; bort
überbieten unb h let unterbieten, ba! finb bie zwei Übel,
bie roir bem ©ubmiffionlroefen zu nerbanîen haben unb
bie §u oerbeffetn roir bie ernfteften unb energifcßten 2ln»

ftrengungen machen müffen.
Um nun ben SRängeln be! ©ubmiffionlroefen! roirt»

fant entgegentreten zu fönnen, roäre oor allem eine rief)»

tige Klaffifiïation unb Sortierung con Stunbljölzem, refp.
ber Schnittwaren ju empfehlen. 2luf biefer Bafi! märe
bann etn ißreiltarif auszuarbeiten, an ben fid) unfere
SDtitglieber bei ©ubmiffionleingaben zu hatten halten, fo»

fern bie @ubmiffion!eingaben nur au! unferem SRitglieber»
ïrel! ju erwarten finb.

gerner ift eine richtige Kaltulation in bie 2Bege zu
leiten, com ©inïauf bel Bunbliolze! an bi! z«m Berïauf
ber gefdhniitenen 2Bare.

gerner ioüten roir nur tonfurrieren unb liefern, roenn
e! fiel) um folibe unb tüchtige £anbroerler unb reell ar=
beitenbe ©efd)äfte hanbelt.

Oft ïommt e! oor, baß bie ißreisunterbieter bei öffent»
lichen Konïurrenzen nidht nur ihre Blitgeroerbelreibenben
fdhäbigen unb fid) babei auch felüft zu ©runbe rieten,
fonbern baß fie bamit in ihrer lRüdEfidE)t= unb ©croiffen»
lofigïett foroeit gehen, ihre Sieferanten unb fonftigen
©täubiger in empfinblicfje Berlufte zu bringen. laß recht
ciele ütachlaßoeriräge au! biefen ^Preisunterbietungen re»

fultteren ift SEatfad^e ; ift ein foldjer aber zufianbe ge»

ïommen, fängt ber ©chroinbel roieber con neuem an
fjelfen roir alfo cor allem ben foliben, reellen unb

tüchtigen ffanbroerferftanb träftigen, inbem roir ben

Zweifelhaften ©riftenzen, bie ja nic^të zu oerlieren haben,
bie Steferungen cerfagen unb bann roerben auch roieber
georbnetere Berhältniffe ißtat) greifen. 3lud) unfere gm»
buftrie fräftigen roir auf biefe 2lrt unb SCBeife be! Bor»
gehen! am tieften.

gn leutfdjlanb ruft man für bie Beurteilung ber
eingegangenen ©ubmiffionlofferten nadhSachoerfiänbigen;
bie! Vorgehen mag bal Stichtigfte fein, benn nur auf
biefe SBeife fönnte einroanöfret feftgefteKt roerben, roetdE)e

Offerten auf richtiger unb oernünftiger Bafi! aufgefüllt
roorDen finb. laß letztere! ctelfach nicht ber gall ift,
beroeifen bie oielen Konïurfe, bie fidh fpeziell in legten
gaßren in bebentlidßer üßßeife mehren.

Unternehmer, bie alfo arbeiten finb ein Krcblfdßaben
am Körper unferer ©etneinroefen unb foüten roo unb
roie immer möglich energifcß betämpft roerben.

liefe Slnficßt follte aber in erfter Sinie bei unferen
Behörben bie Oberljanb geroinnen, benn letber finben
roir nidht überall fol^e, roie el ber Bürgermeifter con
SBorml ift unb über ben bie „©dhroeiz ©cljlofferzeitung"
roa§ folgt zu berichten roeiß.

1er belrtffenbe Bürgermeifter zitierte bie fpanbroerfer
oon 9öorm§ in» ©tabthaul unb hielt ber im großen
©aale bid)tgetbrängt ftehenben SJteifterfdhaft folgenbe
©tanbrebe :

SJieine ,§ercen SReifier!

„9Jiit ber je^igen ©ubmiffion§roirtf<haft ïann e§ nidht
fo weiter gehen SRit 3lngeboten, welche bie eigenen
Koften ïaum beiden, muß ber jpanbroerfer zugrunbe gehen
unb unfere ©tabt hat anftatt etnel gefunben ^anbroerfer»
ftanbei, ber feine Abgaben bezahlen ïann, arme Seute.
@ef)t bal fo unfinnige Sireiben in biefem îempo weiter,
fo fällt fpätec bie §anbroerfer=gamilie ber ©tabt zur
Saft. SBepzuroerfen hat bie ©tabt allerbingl nidhtê; e§

ift un§ aber barurn zu tun, unferen ^anbroerïerjtanb zu
erhalten, einen zahlungsfähigen üJtittelftanb zu erhalten
unb zu pflegen, auf ben bie ©tabt 2Borm§ bi§ heute
fetnen Stolz hatte.

gebe! $anbroerï hat in ben nädjften lagen eine an»
ftänbig gehaltene tßreillifte bem ©tabtbaumeifter einzu»
reichen, nach u>etdf|er in gufunft bie Arbeiten unb Stefe»

rungen oon uttl cergeben roerben."

©eroig eine feltene Spezialität, biefer .giere Bürget»
meifier oon 2Borm§, eine in ber ©dhroeiz bi§ je^t ganz
unbeïannte ©attung, fügt bie „©«hroeiz- ©chlofferzeilung"
mit Stecht bei!

ßum ©chlùffe fei noch erwähnt, baß man in früheren
gohren eine iReform im ©ubmifftonêroefen, hauptfächlich
unb ausfchließlich oon etnem ©ingreifen ber Behörben
erwartete. SJtan faßte fidh, ber ©riaß oon ©ubmiffion!»
oerorbnungen im ©tnne ber oom ©chroeiz ©eroerbeoerein
aufgehellten ißoftulate müffe auf ber ganzen Sinie Utemebur
bringen.

|>eute aHerbingê ïommt man zu ber ©infidht, baß
eine Sanierung ber Berhättniffe nur burdh bal ©ingreifen
ber ©eroerbetreibenben felbft herbeigeführt roerben fönne,
nach bem beïannten ©pru^e: fpitf bir felbft, fo hilft bir
©ott!

9tachbem biefe! Prinzip atlüberatl anerïannt roirb,
fo frägt el fid) weiterhin, roa! benn ber ©eroerbeftanb
tun müffe, um ba! oorgeftedEte giel zu erteilen, gn
btefer ghnficht würben nun manigfadhe, meßt ober weniger
gute Borfcßläge formuliert.

geh will nicht allen biefen BorfdEjlägen nachgehen,
fonbern nur benjenigeu, ben ich fût ben beften halte,
herausgreifen @! ift ein alter Borfchlag, aber bodh
immer eine wahre unb beherjigenlroerte B'ahnung:
1er Stuf nach einer fefteren, ooltftänbigen
lüctenlofen Organifation. SRan mag ba unb bort
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wird, die eben keineswegs der reellen Marktlage enl-
sprechen. Es kann ja auch als eine Art von Submissions-
verfahren bezeichnet werden, wenn ein Handwerker von
drei oder fünf oder noch mehr Geschäften unserer Branche
sich Preise geben läßt, dies braucht ja nicht immer öffent-
lich ausgeschrieben zu werden.

Bei den Bundesbahnen und den übrigen vorhin er-
wähnten Unternehmungen kommt nun die Anwendung
der schriftlichen Submissions-Eingaben am häufigsten vor.
Es muß auch da konstatiert werden, daß die Preise z. B.
für Schnittwaren fast aller Gattungen, erheblich gegen-
über früheren Jahren heruntergedrückt worden sind, und
es ist dieser Übelstand jedenfalls zum größten Teil der
vermehrten Anwendung des Submissionsverfahrens zu-
schreiben.

Es entsprechen die von den erwähnten Behörden und
Fabriken angelegten Preise, z. B. für Schnittwaren, viel-
fach nicht den Rohholzpreisen. Nehmen wir uns ein
Beispiel an unseren Forstoerwoltungen, wie wir es machen
müssen, um das von denselben teuer erkaufte Holz in
Form von Schnittwaren wieder an den Mann zu bringen.
Die Forstverwaltungen machen ihren Anschlag auf das

zu verkaufende Stammholz ec. und geben denselben auch
vielfach bekannt. Sie beharren jedoch hartnäckig auf
diesem Anschlage und wird bei einer Steigerung derselbe
nicht erreicht, geboten, so werden die Hölzer auf dem

Submissionswege ausgeboten und verkauft und die Forst-
Verwaltungen kommen auf ihre Rechnung.

Also auf der einen Seite Submission beim Einkauf,
auf der anderen Seite Submission beim Verkauf; dort
überbieten und hier unterbieten, das sind die zwei Übel,
die wir dem Submisfionswesen zu verdanken haben und
die zu verbessern wir die ernstesten und energischten An-
strengungen machen müssen.

Um nun den Mängeln des Submissionswesens wirk-
sam entgegentreten zu können, wäre vor allem eine rich-
tige Klassifikation und Sortierung von Rundhölzern, resp,
der Schnittwaren zu empfehlen. Auf dieser Basis märe
dann ein Preistarif auszuarbeiten, an den sich unsere
Mitglieder bei Submisfionseingaben zu halten hätten, so-

fern die Submissionseingaben nur aus unserem Mitglieder-
kreis zu erwarten sind.

Ferner ist eine richtige Kalkulation in die Wege zu
leiten, vom Einkauf des Rundholzes an bis zum Verkauf
der geschnittenen Ware.

Ferner sollten wir nur konkurrieren und liefern, wenn
es sich um solide und tüchtige Handwerker und reell ar-
beitende Geschäfte handelt.

Oft kommt es vor, daß die Preisunterbieter bei öffent-
lichen Konkurrenzen nicht nur ihre Mitgewerbetreibenden
schädigen und sich dabei auch selbst zu Grunde richten,
sondern daß sie damit in ihrer Rücksicht- und Gewissen-
losigkeit soweit gehen, ihre Lieferanten und sonstigen
Gläubiger in empfindliche Verluste zu bringen. Daß recht
viele Nachlaßverträge aus diesen Preisunterbietungen re-
sultieren ist Tatsache; ist ein solcher aber zustande ge-
kommen, fängt der Schwindel wieder von neuem an

Helfen wir also vor allem den soliden, reellen und
tüchtigen Handwerkerstand kräftigen, indem wir den

zweifelhaften Existenzen, die ja nichts zu verlieren haben,
die Lieferungen versagen und dann werden auch wieder
geordnetere Verhältnisse Platz greifen. Auch unsere In-
dustrie kräftigen wir auf diese Art und Weise des Vor-
gehens am besten.

In Deutschland ruft man für die Beurteilung der
eingegangenen Submissionsofferten nach Sachverständigen;
dies Vorgehen mag das Richtigste sein, denn nur auf
diese Weise könnte einwandfrei festgestellt werden, welche
Offerten auf richtiger und vernünftiger Basis aufgestellt
worden sind. Daß letzteres vielfach nicht der Fall ist,
beweisen die vielen Konkurse, die sich speziell in letzten
Jahren in bedenklicher Weise mehren.

Unternehmer, die also arbeiten sind ein Krebsschaden
am Körper unserer Gemeinwesen und sollten wo und
wie immer möglich energisch bekämpft werden.

Diese Ansicht sollte aber in erster Linie bei unseren
Behörden die Oberhand gewinnen, denn leider finden
wir nicht überall solche, wie es der Bürgermeister von
Worms ist und über den die „Schweiz Schlosserzeitung"
was folgt zu berichten weiß.

Der belassende Bürgermeister zitierte die Handwerker
von Worms ins Stadthaus und hielt der im großen
Saale dichtgedrängt stehenden Meisterschaft folgende
Standrede:

Meine Herren Meister!
„Mit der jetzigen Submissionswirtschaft kann es nicht

so weiter gehen Mit Angeboten, welche die eigenen
Kosten kaum decken, muß der Handwerker zugrunde gehen
und unsere Stadt hat anstatt eines gesunden Handwerker-
standes, der seine Abgaben bezahlen kann, arme Leute.
Geht das so unsinnige Treiben in diesem Tempo weiter,
so fällt später die Handwerker-Familie der Stadt zur
Last. Wegzuwerfen hat die Stadt allerdings nichts; es

ist uns aber darum zu tun, unseren Handwerkerstand zu
erhalten, einen zahlungsfähigen Mittelstand zu erhalten
und zu pflegen, auf den die Stadt Worms bis heute
seinen Stolz hatte.

Jedes Handwerk hat in den nächsten Tagen eine an-
ständig gehaltene Preisliste dem Stadtbaumeister einzu-
reichen, nach welcher in Zukunft die Arbeiten und Liefe-
rungen von uns vergeben werden."

Gewiß eine seltene Spezialität, dieser Herr Bürger-
meister von Worms, eine in der Schweiz bis jetzt ganz
unbekannte Gattung, fügt die „Schweiz. Schlosserzeitung"
mit Recht bei!

Zum Schlüsse sei noch erwähnt, daß man in früheren
Jahren eine Reform im Submissionswesen, hauptsächlich
und ausschließlich von einem Eingreisen der Behörden
erwartete. Man sagte sich, der Erlaß von Submissions-
Verordnungen im Sinne der vom Schweiz Gewerbeverein
aufgestellten Postulate müsse auf der ganzen Linie Remedur
bringen.

Heute allerdings kommt man zu der Einsicht, daß
eine Sanierung der Verhältnisse nur durch das Eingreifen
der Gewerbetreibenden selbst herbeigeführt werden könne,
nach dem bekannten Spruche- Hilf dir selbst, so hilft dir
Gott!

Nachdem dieses Prinzip allüberall anerkannt wird,
so frägt es sich weiterhin, was denn der Gewerbestand
tun müsse, um das vorgesteckte Ziel zu erreichen. In
dieser Hinsicht wurden nun manigfache, mehr oder weniger
gute Vorschläge formuliert.

Ich will nicht allen diesen Vorschlägen nachgehen,
sondern nur denjenigen, den ich für den besten halte,
herausgreifen Es ist ein alter Vorschlag, aber doch
immer eine wahre und beherzigenswerte Mahnung:
Der Ruf nach einer festeren, vollständigen
lückenlosen Organisation. Man mag da und dort
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einroenben, btefer SRuf nach Drganifation werbe immer
roieberhott. ©ewif;, aber letber ift er audi immer not*
roenbig.

Vei genauer Prüfung ber Vcrhättniffe finb faft alle
SRifferfoIge im öffentlichen Seben auf ben SRangel einer
ftrammen Drganifation guröcfjuführen.

SGßir muffen unS alfo nadjfolgenbe fragen ftetlen
ititb biefetben ju ertebigen fuchen:

1. 2Bie begegnen mir am beften ben buret) bie ©ub*
miffion im ©in lauf non iRunbbolj foroie im Ver*
ïauf ber gefdjniitenen 2Baren heroorgerufenen ißreiS*
treibereien unb Unterbietungen?

2. ÜBeldfe SRafjnahmen foüen getroffen werben um
ben Vehörben unb fonftigen Abnehmern baS SRifj*
liehe ber berjeit befteljenben Sage !Iar ju machen
unb fie baoon abzubringen, immer unb immer
wieber bem niebrigften Angebote bie Sieferung ju
übertragen?

3. SßßaS foil gefd)ef)en, um unfere gefamte fdjweiz.
©ägerei'gnbufirie oor Sdjaben infolge foldjer ©im
gaben beim ©inf'auf unb Offerten beim Verlaufe
ju bewahren?

^ßräftbent ©djerer oerbanît baS fehr tnftruftioe fRe* "

ferat unb wirb eS ©ache ber heutigen DiSfuffioit fein,
bie SRängel im ©ubmiffionSwefen offen unb flar zu er»

örtern. Datfache fei, baff ©ubmiffionS=Vorfd)tiften unb

»ajfer&rM=Mu}toentile.
Die Verroenbung ooti fRebuzieroentiten zur Ver»

mlnberung höhet Drudfpannungen ift feit langer ßeit
befannt unb hat fpejiell im Dampfbetrieb Verbreitung
gefunben.

Auch für SBafferlettungen hat man biefe Ventile
immer mehr oerwenbet, ba eS nicht gut ift, wenn bie

Seitungen unter bem oft fehr hohen Drud ber SBaffer*

oerforgung ftehen. Auch für bie angefchloffenen Apparate
ift bie hohe Drudfpannung nicht zu empfehlen unb er*

fteüt man bie beffeten Qnftaüationen meift unter Stieber*

brud, inbem auf bem oberften ©todwert ein Äaltwaffer»
refetnoir aufgeteilt wirb, welche? einerfeitS an bie

Drudleitung, anberfeitS aber an ein befonbereS Stieber*

brud=Stohrft)fiem angefchloffen ift. Diefe Art ber @r»

fieüung oon Siteberbrud* SBafferoetforgung hat aber

oerfdjiebene Stadtteile, einmal fann in bem Steferooir
baS Sßaffer oerunreinigt werben, bann erforbert bie

Anlage weite ^Rohrleitungen, inbem boch metft nur mit
einem Druct oon 10 bis 15 m 1,0 bis P/2 Atm.
Drud gerechnet werben fann. SRan hat beSwegen oer*

fucht, burch ©infchaltung eines 3Bafferbrud=9tebuzier=
oentileS, bie £>ochbrudleitung auf beliebig niebere Spannung
Zu bringen.

DaS in gig. 1 bargefiellte 2Safferbrud=3tebuzieroentil
oon Vranbenberg hat ft<h Z" biefem 3u>ed beftenS in

oielen taufenben ©jemplaren bewährt unb befiel btefeS

Ventil bie ©igenfchaft, ben rebuzierten Drud auch bann

fonftant zu hatten, wenn fämtliche ßapffteüen gefdjloffen

finb.
Den DrudoerminberungSoentileu liegt ber ©ebanfe

ZU ©runbe, bat etn labiler ©leichgeroithtSzufianb bei

einem in Meinen ©renzen beweglichen Kolben aufregt

Vebingitngen ba unb bort beftetjen, aber eben nicht ein=

gehalten werben tönnen, ba ber in ben bezüglichen Vor*
fdfriften aufgeteilte VerwenbungSzmed ber „Statur" ooü*
ftänbig roiberfpreche.

gn ber DiSfuffton werben bie ©ubmiffionS=gormuIare
ber VunbeSbahnen im aügemeinett beanfianbet unb oor
allem Öffentlichfeit aller ©ubmiffionSeröffnnngen oerlangt.

AMuar Çaufer gibt noch orientierende AuSfunft über
bie beseitigen Verfjanblungen bie in biefer Angelegenheit
mit ber VunbeSbahn geführt würben, ©falber*Vern
führt aus, bat bis heute eigentlich genau formulierte unb
redigierte ©ubmiffionSoorfthriften für bie |>oIzlnbuftrie
nicht befielen; mit ber Kalkulation in ber fwlzinbuftrte
ftehe eS heutzutage auch bitterbös.

Dr. SR. Sübi führte auS: Der ©djweiz. ©ewerbe*
oerein habe mit oerfchiebenen VerufSoerbänben Unter*
h anbiungen geptogen unb oon benfelben gnftruftionen
erhalten für eine eingehenbe Ausarbeitung oon allgemeinen
©ubmiffionSoorfchriften, bie bann als StormaHVeftim*
mungen gelten foüen unter ber SRitroirfung oon ©ach*
oerftänbigen. Auch ber Schweiz. ©täbteoerbanb arbeitet
etwas auS. SReiet Siümlang fritifterte baS ©jpropri*
ationSoerfahten beS VunbeS auf bem SBaffenpIat) Kloten.
Statut* refp. 9teglement*@ntwürfe aufzufteüen für baS

©ubmiffionSwefen in ber fpolzinbufiric wirb nun ©ache
unfereS VorftanbeS fein, ber in ©adhen mit aïïer ©nergie
oorgel)en wirb.

erhalten wirb. Auf ber einen ©eite beS Kolbens (|)o<h'
brudfeite) ift oorhanben: groter Drud X Heine glatt)e,
auf ber anbern (Stteberbrudfeite) Heiner Drud X grohe
gläche. Sßirb auf ber Slieberbrudfeite Söaffer ent*

nommen, fo wirb ber ©leichgemidhtSzuftanb geftört, eS

bewegt fid) ber Kolben unb burch einen geöffneten ©dRih
tritt SB a ffer nach ber Stieberbrudfeite etn. $ört bie

SBafferentnahme auf, fo ftnben bie umgefehrten Veweg*
ungen unb Ausgleichungen ftatt.

Über bie SRontage beS 2Bafferbrud*9tebuzieroentileS,
©pftem Vranbenberg fei folgenbeS bemerft:

©inbau.
Die SBaffetbrud fRebujieroentile werben fir unb

fettig montiert oerfanbt; beim ©inbau ift alfo nur barauf

SSL ZMftr. schweîz. („MeisierbMtt") Nr. dâ

einwenden, dieser Ruf nach Organisation werde immer
wiederholt. Gewiß, aber leider ist er auch immer not-
wendig.

Bei genauer Prüfung der Verhältnisse sind fast alle
Mißerfolge im öffentlichen Leben auf den Mangel einer
strammen Organisation zurückzuführen.

Wir müssen uns also nachfolgende Fragen stellen
und dieselben zu erledigen suchen:

1. Wie begegnen wir am besten den durch die Sub-
mission im Einkauf von Rundholz sowie im Ver-
kauf der geschnittenen Waren hervorgerufenen Preis-
treibereien und Unterbietungen?

2. Welche Maßnahmen sollen getroffen werden um
den Behörden und sonstigen Abnehmern das Miß-
liche der derzeit bestehenden Lage klar zu machen
und sie davon abzubringen, immer und immer
wieder dem niedrigsten Angebote die Lieferung zu
übertragen?

3. Was soll geschehen, um unsere gesamte schweiz.

Sägerei-Jndustrie vor Schaden infolge solcher Ein
gaben beim Einkauf und Offerten beim Verkaufe
zu bewahren?

Präsident Scherer verdankt das sehr instruktive Re-'
serat und wird es Sache der heutigen Diskussion sein,
die Mängel im Submissionswesen offen und klar zu er-
örtern. Tatsache sei, daß Submissions-Vorschristen und

MsserdM-Muziewentile.
Die Verwendung von Reduzierventilen zur Ver-

Minderung hoher Druckspannungen ist seit langer Zeit
bekannt und hat speziell im Dampfbetrieb Verbreitung
gefunden.

Auch für Wasserleitungen hat man diese Ventile
immer mehr verwendet, da es nicht gut ist, wenn die

Leitungen unter dem oft sehr hohen Druck der Waffer-
Versorgung stehen. Auch für die angeschlossenen Apparate
ist die hohe Druckspannung nicht zu empfehlen und er-

stellt man die besseren Installationen meist unter Nieder-
druck, indem auf dem obersten Stockwerk ein Kaltwasser-

reservoir aufgestellt wird, welches einerseits an die

Druckleitung, anderseits aber an ein besonderes Nieder-

druck-Rohrsystem angeschlossen ist. Diese Art der Er-
stellung von Niederdruck-Wasserversorgung hat aber

verschiedene Nachteile, einmal kann in dem Reservoir
das Wasser verunreinigt werden, dann erfordert die

Anlage weite Rohrleitungen, indem doch meist nur mit
einem Druck von 10 bis 15 m — 1,0 bis l'/s Alm.
Druck gerechnet werden kann. Man hat deswegen ver-

sucht, durch Einschaltung eines Wasserdruck-Reduzier-
ventiles, die Hochdruckleitung auf beliebig niedere Spannung

zu bringen.
Das in Fig. 1 dargestellte Wasserdruck-Reduzierventil

von Brandenberg hat sich zu diesem Zweck bestens in

vielen taufenden Exemplaren bewährt und besitzt dieses

Ventil die Eigenschaft, den reduzierten Druck auch dann

konstant zu halten, wenn sämtliche Zapfstellen geschlossen

sind.
Den Druckverminderungsventilen liegt der Gedanke

zu Grunde, daß ein labiler Gleichgewichtszustand bei

einem in kleinen Grenzen beweglichen Kolben aufrecht

Bedingungen da und dort bestehen, aber eben nicht ein-
gehalten werden können, da der in den bezüglichen Vor-
schristen aufgestellte Verwendungszweck der „Natur" voll-
ständig widerspreche.

In der Diskussion werden die Submiffions-Formulare
der Bundesbahnen im allgemeinen beanstandet und vor
allem Öffentlichkeit aller Submiffionseröffnungen verlangt.

Aktuar Hauser gibt noch orientierende Auskunft über
die derzeitigen Verhandlungen die in dieser Angelegenheit
mit der Bundesbahn geführt wurden. Stalder-Bern
führt aus, daß bis heute eigentlich genau formulierte und
redigierte Submissionsvorschriften für die Holzindustrie
nicht bestehen; mit der Kalkulation in der Holzindustrie
stehe es heutzutage auch bitterbös.

Dr. R. Lüdi führte aus: Der Schweiz. Gewerbe-
verein habe mit verschiedenen Berufsverbänden Unter-
Handlungen gepflogen und von denselben Instruktionen
erhalten für eine eingehende Ausarbeitung von allgemeinen
Submiffionsvorschriften, die dann als Normal-Bestim-
mungen gelten sollen unter der Mitwirkung von Sach-
verständigen. Auch der Schweiz. Städteverband arbeitet
etwas aus. Meier - Rümlang kritisierte das Expropri-
ationsverfahren des Bundes auf dem Waffenplatz Kloten.
Statut- resp. Reglement-Entwürfe aufzustellen für das
Submissionswesen in der Holzindustrie wird nun Sache
unseres Vorstandes sein, der in Sachen mit aller Energie
vorgehen wird.

erhalten wird. Auf der einen Seite des Kolbens (Hoch-
druckseite) ist vorhanden: großer Druck X kleine Fläche,

auf der andern (Niederdruckseite) kleiner Druck X große
Fläche. Wird auf der Niederdruckseite Waffer ent-

nommen, so wird der Gleichgewichtszustand gestört, es

bewegt sich der Kolben und durch einen geöffneten Schlitz
tritt Waffer nach der Niederdruckseite ein. Hört die

Wafferentnahme auf, so finden die umgekehrten Beweg-
ungen und Ausgleichungen statt.

Über die Montage des Wasserdruck-Reduzierventiles,
System Brandenberg sei folgendes bemerkt:

Einbau.
Die Wafferdruck-Reduzierventile werden fix und

fertig montiert versandt; beim Einbau ist also nur darauf
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